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Gutachterausschuss 
für die Ermittlung von Grundstückswerten 
in Pforzheim 
 
 
Örtliche Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte 
 
Bodenrichtwertdefinitionen 
 

Erläuterungen zu Bodenrichtwerten:  

 

Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Abs. 5 BauGB vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte 

in Pforzheim nach den Bestimmungen des Baugesetzbuch (BauGB) und der Immobilienwertermitt-

lungsverordnung (ImmoWertV) ermittelt. Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025 wurden 

vom Gutachterausschuss am 20.05.2025 beschlossen. Die Bodenrichtwerte wurden durch Upload am 

02.06.2025 im Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg „BORIS-BW“ veröffentlicht. 

 

Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert für den Boden inner-

halb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone). Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-

stücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrund-

stück). Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grund-

stücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussen-

den Grundstücksmerkmalen in der Bodenrichtwertzone übereinstimmen.  

 

Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anla-

gen. In bebauten Gebieten werden die Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben 

würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB).  

 

Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück hinsichtlich seiner 

Grundstücksmerkmale (wie zum Beispiel Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszu-

stand, Lage, Größe, Form) sind bei der Ermittlung des Verkehrswertes des betreffenden Grundstücks 

zu berücksichtigen. Für Grundstücke, die im Grenzbereich zweier oder mehrerer Bodenrichtwertzo-

nen liegen, kann eine sachverständige Ableitung von Bodenwerten unter Berücksichtigung der wert-

beeinflussenden Umstände auch über Bodenrichtwertzonen hinweg notwendig sein.  

 

In Sanierungsgebieten bezieht sich der Bodenrichtwert auf den sanierungsunbeeinflussten Zustand. 

Für Grundstücke, die in Sanierungsgebieten liegen, sind die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 

nicht berücksichtigt. Hier sind die entsprechenden Bewertungsgrundsätze zu beachten.  

 

Die Bodenrichtwertzonen wurden vom Gutachterausschuss in freier Würdigung von Art und Maß der 

baulichen Nutzung, den Immissionseinflüssen, den Grundstücksstrukturen (Grundstücksgrößen und 

tatsächliche bauliche Nutzungen) festgelegt. Die Zonen enthalten auch nicht marktfähige Grundstü-

cke, also Flächen, die ausschließlich dem Gemeinbedarf dienen bzw. baulich nicht nutzbare Flächen, 

auf die die Bodenrichtwerte nicht angewendet werden dürfen. Die Grenzen der Bodenrichtwertzonen 

unterliegen wie die Bodenrichtwerte selbst den periodischen Fortschreibungen.  

 

Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone, die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks 

sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründen keine Ansprüche zum Beispiel ge-

genüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden, Landwirtschafts- oder Forst-

behörden.  
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Preisindex 
 

Bodenpreisindexreihen und andere wertrelevante Daten werden im Immobilienmarktbericht Pforz-

heim veröffentlicht (www.pforzheim.de/immobilienmarktbericht). Der Bericht kann bei der Ge-

schäftsstelle bestellt werden, E-Mail: gutachterausschuss@pforzheim.de 

 

 
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden  
Grundstücksmerkmalen 

 

Hinweis zur wertrelevanten Geschossflächenzahl (WGFZ): 

Der Gutachterausschuss wendet für Mehrfamilienhausgrundstücke im Stadtgebiet Pforzheim (Ge-

markung Pforzheim) die vom Gutachterausschuss Karlsruhe ermittelten WGFZ-Umrechnungskoeffi-

zienten an (siehe Immobilienmarktbericht Karlsruhe).  

 

Hinweis zur Grundstückstiefe bzw. Grundstücksfläche:  

Für übertiefe Grundstücke des Entwicklungszustandes „baureifes Land“ ist der Bodenrichtwert in der 

Regel nur bis zur angegebenen Grundstückstiefe oder -fläche des Bodenrichtwertgrundstücks anzu-

setzen. Für die darüber hinausgehende Fläche (Mehrfläche) ist in der Regel ein Bodenwert in Höhe 

von 10 % bis 40 % des Bodenrichtwertes marktgerecht. Ist die Mehrfläche bebaubar, ist auch hier 

vom vollen Bodenrichtwert auszugehen.  

 

 

 

  

http://www.pforzheim.de/immobilienmarktbericht
mailto:gutachterausschuss@pforzheim.de
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/bauen-und-immobilien/gutachterausschuss
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Erläuterungen zu Bodenrichtwerten für Wohnbauflächen im Außenbereich:  

 

Die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind jeweils wie folgt definiert: 

 
 

Art der Nutzung: Wohnbaufläche, bebaute Flächen im Außenbereich (W, ASB): 

Die wertmäßige Einstufung als „Wohnbaufläche im Außenbereich“ betrifft vorhandene Wohn-

gebäude im Außenbereich, wenn die baulichen Anlagen im Außenbereich rechtlich und wirt-

schaftlich weiterhin nutzbar sind. Als „Wohnbaufläche im Außenbereich“ gilt eine nach der 

Verkehrsauffassung angemessene Umgriffsfläche um das vorhandene Wohngebäude.  

 

Beitragsrechtlicher Zustand bebauter Flächen im Außenbereich: 

Im Außenbereich fallen typischerweise keine Erschließungsbeiträge (Erschließung, Abwasser, 

naturschutzrechtlicher Ausgleich) an. Der Bodenrichtwert wurde daher ohne Wertanteile für 

Erschließung ermittelt. Er ist in Anlehnung an den entsprechenden beitragsrechtlichen Zustand 

im Innenbereich als „erschließungsbeitrags-/ kostenerstattungsbetragspflichtig und beitrags-

pflichtig nach Kommunalabgabengesetz“ deklariert. Diese Kennzeichnung erfolgt zur Klarstel-

lung, dass dieser Bodenrichtwert keine Wertanteile für Erschließungs- und Abwasserbeiträge 

und Kostenerstattungsbeträge enthält.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) bei Wohnbauflächen im Außenbereich: 

Die GRZ von 0,2 ist als typisches Maß der baulichen Nutzung durch die vorhandene Bebauung 

mit einem Wohngebäude zu verstehen. Die GRZ von 0,2 entspricht dem Fünffachen der 

Grundfläche der Gebäude im Außenbereich, die mit der Wohnnutzung in Verbindung stehen.  

 

Der Bodenrichtwert für Wohnbaufläche im Außenbereich bezieht sich auf eine angemessene 

Umgriffsfläche um die der Wohnnutzung zuzuordnenden Gebäude und Freiflächen entspre-

chend einem vergleichbaren Bauplatz im Innenbereich.  

Die das Bodenrichtwertgrundstück beschreibende GRZ von 0,2 für Wohnbauflächen im Au-

ßenbereich gibt das Verhältnis der bebauten Fläche (insbesondere der Grundfläche des Wohn-

gebäudes) zu einer als Baulandfläche zu bewertenden Grundstücks(teil)fläche (Umgriffsfläche) 

an.  

 

Beispiel:  

Grundstück im Außenbereich mit einem Wohnhaus. Bodenrichtwert W, ASB = 150 €/m². 

Grundfläche des Wohnhauses = 120 m², Grundstücksfläche = 1.000 m²,  

angemessene Umgriffsfläche als Wohnbaufläche = 600 m²,  

die für die Bodenwertermittlung maßgebliche GRZ beträgt 120 m² / 600 m² = 0,2.  

Der Bodenrichtwert von 150 €/m bezieht sich auf die Umgriffsfläche von 600 m², 

die übrige Grundstücksfläche von 400 m² ist entsprechend ihrer Nutzbarkeit z.B. als hausnahes 

Gartenland oder landwirtschaftliche Fläche zu bewerten.  

 


